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Ausschreibung zur Bezirksmeisterschaft 2022 
 
 
1. Teilnahmeberechtigung/Startmeldung 
1.1. Die Teilnahmeberechtigung ergibt sich aus der Regel 0.7.4 der Sportordnung (SPO) des Deutschen 

Schützenbundes (DSB). 

1.2. Die Mitglieder der Bezirks-/Landes-/Bundeskader können auf Antrag und mit Nachweis gesetzt werden 
und erfolgen für die Mannschaftswertung in der normalen Wertung, wenn Sie am Wettkampftag für 

eine höhere Veranstaltung eingeladen sind. Wenn 2 oder mehr der Mannschaftsschützen vorschießen, 

wird die Mannschaft nur zur Qualifikation gewertet. Der Schütze wird in der Einzelwertung generell nur 

zur Qualifikation gewertet.  

1.3. Anträge zum Vorschießen können nach der Regelung in Punkt 0.9.4.1 SpO des DSB gestellt werden. Die 

Voraussetzungen dafür sind im Anhang „Vorschießen“ nachzulesen.  

 

2. Wettbewerbs- und Klassennummern 
2.1. Bei den Meldungen sind die Wettbewerbsnummern (Regelnummern) nach Regel 0.21 der SpO zu 

verwenden. 

Achtung: Die Schülerklasse umfasst die Jahrgänge 2008-2011! 

 

3. Startgeld = Reugeld 
3.1. Das Startgeld ist Reugeld, d.h. mit Abgabe der Meldung ist das Startgeld fällig, auch wenn der 

Teilnehmer nicht antritt. Die Höhe des Startgeldes entnehmen Sie bitte der anhängenden Liste. 

 

4. Allg. Bestimmungen und besondere Hinweise zur Ausschreibung 
4.1. Kampf-/Berufungskampfgericht werden vom Schützenbezirk Unterfranken als Veranstalter bestimmt. 

4.2. Nachkontrollen können während und unmittelbar nach dem Wettkampf durchgeführt werden. Sportler 
mit unzulässiger Ausrüstung werden disqualifiziert. 

4.3. Alle verwendeten Sportwaffen müssen ein in Deutschland gültiges Beschusszeichen aufweisen. 

Beachten Sie hierzu die Ausnahmeregelung für Vorderlader Waffen. Alle Kurzwaffen müssen 

mindestens einen 100mm Lauf haben. 

4.4. Alle Teilnehmer haben die Sicherheitsvorschriften des Veranstalters einzuhalten. Mit Ihrer Teilnahme 

erklären sich die Teilnehmer einverstanden. 

4.5. Eine Änderung der auf der Startbenachrichtigung aufgeführten Startzeit kann nur in Ausnahmefällen in 

Absprache mit dem Veranstalter erfolgen. Die besonderen Hinweise auf der Startkarte sind zu 

beachten. 

4.6. Sollten sich Teilnehmer für mehrere Wettbewerbe qualifiziert haben, müssen sie sich bei eventuellen 
Überschneidungen der Wettkampfzeiten entscheiden, welchen Wettbewerb sie bestreiten wollen. 

Differenzen, die sich aus der Zulassung ergeben sind über den Gau zu klären. 

4.7. Die Neuausstellung einer Startkarte kann der Veranstalter mit einer Gebühr belegen und ist der Anlage 

zu entnehmen. 

4.8. Für Einsprüche und ihre Behandlung ist eine Gebühr von 20,00 € zu entrichten. 

4.9. Zur Kontrolle der Startberechtigung ist bei allen Starts der Schützenausweis des BSSB im Original sowie 

bei Personen ab 16 Jahren ein Personalausweis/Reisepass mitzuführen. Diese Ausweispapiere sind 

unaufgefordert vorzuzeigen. 

4.10. Kann ein Schütze/in bis zum Abschluss der Disziplin seiner Klasse keinen Beleg über die 

Identität/Staatsangehörigkeit nachweisen, so wird das Ergebnis annulliert. 
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4.11. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Ausländer keine automatische Startberechtigung haben. 
Diese müssen eine Genehmigung des DSB vorweisen. EU-Bürger zählen nicht als Ausländer und müssen 

die, vom Landesverband unterschriebene Verpflichtungserklärung vorlegen. 

4.12. Schüler, die am Wettkampftag noch keine 12 Jahre alt sind, haben die gesetzlichen 

Sondergenehmigungen im Original unaufgefordert vorzulegen. Weitere waffenrechtliche Vorgaben zur 

Altersgrenzen Regelung sind zu beachten. 

4.13. In den Vorderlader Wettbewerben ist eine gültige Sprengstofferlaubnis nach § 27 mitzuführen und bei 

der Anmeldung vorzulegen. Schützen ohne gültige Sprengstofferlaubnis dürfen nicht starten. Weitere 

waffenrechtliche Sondergenehmigungen sind unaufgefordert vorzuzeigen. 

4.14. In den Vorderlader Kugelwettbewerben wird auf 2 Wettkampfscheiben geschossen. (Erste Scheibe 7 

Schuss, zweite Scheibe 8 Schuss) Der Schütze hat seine Scheiben selbst zu wechseln. 
4.15. Luftgewehr, Luftgewehr 3-Stellung, Luftpistole, Kleinkalibergewehr, 50m Pistole sowie Freie Pistole 

Auflage wird auf elektronischen Schießanlagen geschossen. Näheres regelt der Veranstalter. 

4.16. In den 10m Auflagewettbewerben, 10m Luftgewehr und 10m Luftgewehr liegend erfolgt 

Zehntelwertung! 

4.17. Der Sportler muss am Tag des Wettkampfes eine Startkarte in Papierform vorweisen können. Diese 

wurden im Vorfeld über die Gausportleiter per Email an die Vereine verschickt. 

4.18. Startgeldrechnungen werden nach Beendigung der Bezirksmeisterschaften vom Schützenbezirk von den 

Schützengauen per Lastschrifteinzug eingezogen. 

 
5. GK Pistole/GK Revolver/Ordonnanzgewehr/ Unterhebelrepetierer-Wettbewerbe/BSSB-Kombi 
5.1. Kaliber / Mindestimpuls 

Die Berechnung des MIP-Wertes geschieht nach folgender Formel: MIP = 0.1 x Geschossgewicht x 

Mündungsgeschwindigkeit. (siehe SpO 2.21.1) 

5.2. Die Meldungen in den Wettbewerben Ordonnanzgewehr, GK Pistole, GK Revolver, 

Unterhebelrepetiergewehr und BSSB Kombi erfolgen ohne Endkampfergebnisse. 

 

 Regel der SpO Waffe / Kaliber MIP 

Pistole    

Gruppe I 2.53 9 x 19 250 

Gruppe II 2.59 .45 ACP 300 

Revolver    

Gruppe I 2.55 .357 Magnum 350 

Gruppe II 2.58 .44 Magnum 450 

 

5.3. Die Wettbewerbe Unterhebelgewehr und BSSB Ordonnanzgewehr sowie BSSB Kombi werden nach der 

Ausschreibung des Bayerischen Sportschützenbundes geschossen. (Hinweis zum BSSB-Kombi: .454 

Casull Waffen sind nicht zugelassen.) 

 

6. Allgemeines: 
6.1. Die Anweisungen der Schießleiter, Kampfrichter und Aufsichten sind zu befolgen. Das Nichtbefolgen 

zieht eine Disqualifikation nach sich. 

6.2. Die Verschlüsse der Waffen dürfen erst am Stand nach der Freigabe durch die Standaufsicht 
verschlossen werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Waffen zur Waffenkontrolle, soweit 

möglich, mit ausgebauten Verschlüssen abzuliefern sind. 
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6.3. Der Sportler ist für seine Druckluftkartusche allein verantwortlich! Die Nutzungsdauer wird bei 
stichprobenartigen Kontrollen überprüft. Druckluftkartuschen mit abgelaufener Nutzungsdauer dürfen 

nicht verwendet werden. 

6.4. Ein Zeitplan für die Wettbewerbe ist Teil dieser Ausschreibung und als Anhang vorhanden. 

6.5. Die Startgeldübersicht ist Teil dieser Ausschreibung und als Anlage vorhanden. 

In jeder Disziplin werden in der Einzelwertung Urkunden und Nadeln für die drei Erstplatzierten und in 

der Mannschaftswertung für die ersten drei vollständigen Mannschaften Urkunden nach Beendigung 

der kompletten Bezirksmeisterschaften über die Gausportleiter ausgehändigt. 

6.6. Alle nicht besonders aufgeführten Punkte dieser Ausschreibung regelt die SpO des DSB. Jeder 

Teilnehmer/in unterwirft sich der Ehrengerichtsordnung des BSSB bzw. der Gerichtsbarkeit des DSB. 

6.7. Änderungen und Ergänzungen der vorstehenden Ausschreibung bleiben dem Schützenbezirk als 
Veranstalter vorbehalten, sofern er damit nicht gegen die SpO und diese Ausschreibung verstößt. 

 

6.8. Datenschutz 

Mit der Teilnahme an Veranstaltungen des Schützenbezirkes Unterfranken sowie des BSSB und DSB 

erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine für die Veranstaltung benötigten Daten und 

die im Wettkampf erzielten Ergebnisse erfasst und in Papierlisten, Aushängen, Zeitschriften sowie im 

Internet (u.a. Social Media) veröffentlicht werden. Der Teilnehmer von vorgenannten Veranstaltungen 

erklärt sich auch damit einverstanden, dass Bilder von ihm, die im Rahmen der Veranstaltung (z. B. 

Siegerehrung, Wettkampf) entstanden sind, über die Verbandsmedien, die Homepage des 
Schützenbezirkes Unterfranken, Pressedienste sowie sonstigen Publikationen des BSSB veröffentlicht 

werden dürfen. 

 
7. Pandemiebedingte Sonderregelungen für 2022 

Wir schießen nach der aktuellen „3G“-Regelung, d.h. geimpfte und genesene Personen erhalten direkten 

Zutritt zur Schießstätte nach Vorlage des Impfpasses. Ungeimpfte Starter und Betreuer benötigen einen 

tagesaktuellen Schnelltest aus einem Testzentrum oder können sich unter Aufsicht vor Ort mit einem 

eigenen Schnelltest testen lassen. Für Mitarbeiter stehen bei Bedarf außerdem kostenfreie Schnelltests 

vor Ort zur Verfügung. (Stand: 28.02.2022!) Generell gilt auf den Schießstätten an den Laufwegen (außer 

am Schießstand) die Abstandsregel von 1,5m und es besteht FFP2-Maskenpflicht. (Stand: 28.02.2022!) 
Es ist jedoch darauf zu achten, dass stets die aktuelle Bayerische Infektionsschutzmaßnahmen-

verordnung Priorität und Gültigkeit hat.  

 

Änderungen und Ergänzungen der vorstehenden Ausschreibung bleiben dem Veranstalter 
vorbehalten. Allgemeiner Hinweis: Alle Anreden sind geschlechtsneutral! 
 

Anlagen: (veröffentlicht auf der Homepage des Bezirkes) 

• Tabelle der Wettbewerbe 

• Übersicht der Wettkampftage (Terminplan) 

• Startgeldübersicht 

• Anhang  „Vorschießen“ 
 
 

Haibach, den 28.02.2022 
 

        
1. Bezirkssportleiter       1. Bezirksschützenmeister 

 


